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§ 2 BBV
 BBV - Baubemessungsverordnung
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Im Sinne dieser Verordnung gelten als:

a) Geschoss (G): der Abschnitt eines Gebäudes zwischen den Ober1ächen zweier übereinander liegender Fußböden

oder zwischen einem Fußboden und der Ober1äche eines Daches; bei Lufträumen, Treppenhäusern, Schächten

und dergleichen gelten die anstoßenden Fußböden als durchgehend;

b) Geschosshöhe (GH): der Höhenunterschied zwischen zwei übereinander liegenden Fußböden; bei einem

Dachgeschoss mit geneigtem Dach ist die Geschosshöhe mit 2,5 m anzunehmen; bei einem Geschoss, dessen

Fußboden ganz1ächig unter Gelände liegt, gilt als Geschosshöhe der Höhenunterschied zwischen dem tiefsten

Punkt des Geländes und dem über dem Geschoss liegenden Fußboden;

c) ausbaubarer Teil des Dachgeschosses (ATD): der Teil des Dachgeschosses, welcher sich nach den Bestimmungen

der Bautechnikverordnung für den Ausbau zu Aufenthaltsräumen eignet;

d) unterirdisches Geschoss (UG): ein Geschoss, bei dem die Flächen der Außenwände in Summe zu nicht mehr als

der Hälfte über dem anschließenden Gelände liegen;

e) oberirdisches Geschoss (OG): ein Geschoss, bei dem die Flächen der Außenwände in Summe zu mehr als der

Hälfte über dem anschließenden Gelände liegen;

f) Dachgeschoss (DG): das oberste ausbaubare Geschoss über einem oberirdischen Geschoss;

g) Gelände: die Erdober1äche an der Außenwand; maßgebend ist das projektierte Gelände oder jenes Gelände, das

aufgrund eines Bescheides nach §§ 3 Abs. 5 und 29 Abs. 2 des Baugesetzes oder aufgrund eines Bebauungsplanes

festgelegt ist; an der Außenwand liegende untergeordnete Geländeerhebungen und Geländevertiefungen

(Ausfahrten von Garagen, Abtiefungen vor Kellerfenstern und dergleichen) sind nicht zu berücksichtigen;

h) Nettogrund1äche (NGF): der Teil des Baugrundstückes, der hinter der bestehenden oder geplanten Straßenlinie

liegt; Grund1ächen, die im Flächenwidmungsplan nicht als Bau1ächen ausgewiesen sind, zählen nicht als

Nettogrundfläche;

i) überbaute Fläche (ÜBF): die durch die oberirdischen Teile des Gebäudes überdeckte Fläche des Baugrundstückes;

nicht einzurechnen sind Bauteile, die das Gelände weniger als 0,75 m überragen, und untergeordnete Bauteile wie

Vordächer, Balkone und dergleichen;

j) Gesamtgeschoss1äche (GGF): die Summe aller Geschoss1ächen gemessen in 1,50 m über dem Fußboden;

Außenwände, Dachkonstruktionen einschließlich der Dachhaut, Balkone sowie ausschließlich über den Balkon

zugängliche nicht konditionierte Abstellräume, Loggien, Laubengänge u. dgl., innen liegende Flächen, die der

Erschließung von Wohnungen in Häusern mit mehr als drei Wohnungen dienen, sowie über dem Gelände liegende

Fahrradabstellräume sind in die Gesamtgeschoss1äche nicht einzurechnen; bei den Geschossen sind nur die über

dem Gelände liegenden Geschoss1ächen – gemessen in 1,50 m unter dem darüber liegenden Fußboden –

einzurechnen;

k) Bauvolumen (BAV): der Rauminhalt eines Gebäudes, der sich aus der Multiplikation der Geschoss1ächen nach lit. j

mit den zugehörigen Geschosshöhen ergibt.

*) Fassung LGBl.Nr. 51/2016
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